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V

Vorwort

Das Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuld-
verschreibungsgesetz – SchVG) ist inzwischen seit mehr als einem Jahr-
zehnt in Kraft und hat seine ersten Bewährungsproben bestanden. Es gilt
für Schuldverschreibungen, die deutschem Recht unterliegen, und regelt
für diese die Möglichkeit zur Fassung von Mehrheitsbeschlüssen in einer
Gläubigerversammlung und zur Bestellung eines gemeinsamen Vertre-
ters. Anleiheschuldnern und -gläubigern wird materiell wie verfahrens-
rechtlich ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt, das es erlaubt, auch
während der Laufzeit einer Schuldverschreibung eine Änderung der An-
leihebedingungen herbeizuführen, ohne dass dieser sämtliche Gläubiger
zustimmen müssen. Der wesentliche Anwendungsfall des Gesetzes liegt
naturgemäß in der Krise des Schuldners. Die Ermäßigung des Zinssatzes,
die Verschiebung von Fälligkeitsterminen oder die Herabsetzung der
Hauptforderung können dann auch im Interesse der Gläubiger sein. Aller-
dings kann sich auch außerhalb der Krise, insbesondere bei Schuldver-
schreibungen mit langer Laufzeit, ein Bedarf zur Anpassung der Anleihe-
bedingungen an veränderte wirtschaftliche oder rechtliche Rahmenbe-
dingungen ergeben. Eine solche ermöglicht das SchVG.

Des Weiteren enthält das SchVG Anforderungen an die Transparenz und
Verständlichkeit von Anleihebedingungen. Dem hierfür geltenden Maß-
stab kommt auch im Wettbewerb mit anderen Jurisdiktionen für Anlei-
heemissionen hohe Bedeutung zu.

Die nunmehr vorliegende weitgehend neu bearbeitete zweite Auflage
dieses Kommentars berücksichtigt den aktuellen Stand in Rechtspre-
chung und Schrifttum bis Januar 2023. Später erschienene Literatur
konnte nur noch vereinzelt berücksichtigt werden. Die Bearbeiter dieser
Kommentierung sind in Wissenschaft, Rechtsanwaltskanzleien und Ver-
bänden tätig. Sie alle sind mit der Theorie und Praxis der Emission von
Schuldverschreibungen langjährig vertraut. Ihre einschlägige Expertise
hat zu der vorliegenden, vor allem praxisorientierten Kommentierung
wesentlich beigetragen.

Die Herausgeber danken sehr herzlich allen Autoren für ihr Engagement
und die oftmals geopferte Freizeit bei der Erstellung der Manuskripte
sowie Frau Ulrike Jung für deren sorgfältige Lektorierung. Gleichfalls
gebührt Herrn Joachim Diehm und Frau Angela Kausche vom Erich
Schmidt Verlag großer Dank für die umsichtige und engagierte Betreuung
der Neuauflage.

Berlin, im Februar 2023 Dr. Thomas Preuße
Prof.Dr. Hans-Gert Vogel
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